
Tödlicher Unfall vorm Lidl in
Oberaden:  Schlimme  Folgen  –
geringe Schuld
von Andreas Milk
Am 14. Februar dieses Jahres, kurz nach 19 Uhr, hatte die
Oberadenerin Luise H. (Namen geändert), 86 Jahre, nur noch
eben eine Kleinigkeit aus dem Lidl an der Jahnstraße geholt.
Auf dem Weg nach Hause überquerte sie die Fahrbahn und wurde
mit ihrem Rollator vom Auto des 46-jährigen Thomas P. erfasst.
Vier Tage später starb sie im Krankenhaus. Thomas P. stand
jetzt wegen fahrlässiger Tötung vor dem Kamener Amtsrichter.

Und  der  stellte  fest:  Es  war  ein  Unfall,  wie  wohl  jeder
Autofahrer  ihn  hätte  „bauen“  können.  Thomas  P.  war  ein
bisschen zu schnell unterwegs – wohl etwa mit 35 statt der
erlaubten 30 Kilometer pro Stunde -, es war dunkel, Luise H.
war dunkel gekleidet, ihr Rollator ohne Reflektoren. Thomas P.
hätte laut einem Gutachter gut eine Sekunde Zeit gehabt, die
Kollision  noch  zu  verhindern.  Das  heißt:  Ein  voll
konzentrierter  und  reaktionsbereiter  Autofahrer  hätte  vor
Luise  H.  stoppen  können.  Thomas  P.  ist  ein  klassischer
„unbescholtener Bürger“, keine Vorstrafe, keine Eintragungen
in Flensburg. „Ich bin sehr traurig über diesen Vorgang.“ Als
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war es es gewohnt, anderen
Menschen zu helfen. Nach dem Unfall tat er auch für Luise H.,
was er konnte.

Ihre  Verletzungen  waren  so,  dass  ein  jüngerer,  gesünderer
Mensch sie vermutlich überlebt hätte. Unter anderem gab es
Rippenfrakturen.  Im  Obduktionsbericht  ist  von  plötzlichem
Herztod die Rede. Luise H. hatte Vorerkrankungen. Der Unfall
soll ihren Tod mit verursacht haben – aber das war es eben
nicht allein.
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Schreckliche  Folgen  –  geringes  Verschulden:  Das  Verfahren
gegen Thomas P. wird gegen Auflagen eingestellt. P. muss den
beiden Töchtern von Luise H. je 2.500 Euro Hinterbliebenengeld
zahlen,  außerdem  3.000  Euro  als  Bußgeld  an  die  Stiftung
Evangelische Jugendhilfe Menden. Sobald er das getan hat, ist
der Fall abgehakt – juristisch.


